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Dritte Änderung  
der Thüringer Verordnung über die Erste Staatsprüfung  

für das Lehramt an Gymnasien 
Vom 25. August 2022

Aufgrund des § 37 Satz 1 Nr. 2 und 6 des Thüringer Leh-
rerbildungsgesetzes vom 12. März 2008 (GVBl. S. 45), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2020 
(GVBl. S. 683), verordnet das Ministerium für Bildung, Ju-
gend und Sport:

Artikel 1

Die Thüringer Verordnung über die Erste Staatsprüfung für 
das Lehramt an Gymnasien vom 9. Dezember 2008, zu-
letzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 6. De-
zember 2017 (GVBl. S. 294), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 1 Satz 2, im Klammerzusatz des § 2 Abs. 2 
Nr. 2 sowie in § 2 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 Satz 1, § 5 
Abs. 4 Satz 1, § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a, § 11 
Abs. 2 Satz 1, § 12 Abs. 1 Nr. 4, § 13 Abs. 1 Satz 2 und 
§ 14 Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 wird jeweils das Wort "Kunst-
erziehung" durch das Wort "Kunst" ersetzt.

2. In § 4 Abs. 1 wird der Klammerzusatz "(320 Stunden)" 
gestrichen.

3. In § 14a Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe "den Nummern 2 
oder 3" durch die Verweisung "Satz 1 Nr. 2 oder 3" er-
setzt.

4. In § 16 Abs. 1 Satz 1 und 4, in der Überschrift des § 17 
und in § 17 Abs. 1 Satz 1 wird jeweils das Wort "Kunst-
erziehung" durch das Wort "Kunst" ersetzt.

5. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 Satz 7 wird jeweils 
das Wort "Kunsterziehung" durch das Wort "Kunst" 
ersetzt.

b) In Absatz 6 Satz 3 wird die Verweisung "§ 45 Abs. 3 
des Thüringer Hochschulgesetzes" durch die Ver-
weisung "§ 51 Abs. 3 Satz 2 des Thüringer Hoch-
schulgesetzes" ersetzt.

6. In § 27 Abs. 1 Satz 3 wird das Wort "Kunsterziehung" 
durch das Wort "Kunst" ersetzt.

7. In § 30 werden die Worte "in männlicher und weiblicher 
Form" durch die Worte "für alle Geschlechter" ersetzt.

8. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

9. Die Anlage wird wie folgt geändert:

a) In der Inhaltsübersicht Teil A Nr. 11 wird das Wort 
"Kunsterziehung" durch das Wort "Kunst" ersetzt.

b) Teil A wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 Abschnitt II wird wie folgt geändert:

aaa) In Satz 3 werden die Angabe "den Num-
mern 1 bis 3" durch die Verweisung "Ab-
schnitt I Satz 1 Nr. 1 bis 3" und die Anga-
be "der Nummer 4" durch die Angabe "des 
Abschnitts I Satz 1 Nr. 4" ersetzt.

bbb) In Satz 4 werden die Angabe "der Num-
mer 4" durch die Angabe "des Abschnitts I 
Satz 1 Nr. 4" und die Angabe "der Num-
mern 1 bis 3" durch die Verweisung "des 
Abschnitts I Satz 1 Nr. 1 bis 3" ersetzt.

bb) In der Überschrift und im Wortlaut der Num-
mer 11 wird jeweils das Wort "Kunsterziehung" 
durch das Wort "Kunst" ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 25. August 2022

Der Minister für Bildung, Jugend und Sport

Helmut Holter
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Verwaltungskostenordnung zum Thüringer Transparenzgesetz (ThürTGVwKostO) 
Vom 12. August 2022

Aufgrund des § 15 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 3 
und 4 des Thüringer Transparenzgesetzes (ThürTG) vom 
10. Oktober 2019 (GVBl. S. 373) verordnet das Ministe-
rium für Inneres und Kommunales im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium:

§ 1 
Verwaltungskosten für öffentliche Leistungen nach dem 

Thüringer Transparenzgesetz

(1) Für öffentliche Leistungen nach dem Dritten Abschnitt 
des Thüringer Transparenzgesetzes werden Verwaltungs-
kosten (Gebühren und Auslagen) nach dem als Anlage bei-
gefügten Verwaltungskostenverzeichnis erhoben.

(2) Die Gebührenbemessung erfolgt nach dem Kostende-
ckungsprinzip (§ 21 Abs. 4 Satz 3 des Thüringer Verwal-
tungskostengesetzes vom 23. September 2005 -GVBl. 
S. 325- in der jeweils geltenden Fassung); die §§ 2 bis 4 
bleiben unberührt.

(3) Die Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung 
vom 3. Dezember 2001 (GVBl. S. 456) in der jeweils gel-
tenden Fassung findet ergänzende Anwendung.

§ 2 
Gebührenbefreiung

(1) Für öffentliche Leistungen nach § 1 Abs. 1 werden kei-
ne Gebühren erhoben, soweit der betreffende Antrag vor 
der Bescheidung zurückgenommen wird und die Behör-
de mit der Bearbeitung noch nicht begonnen hat. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Rücknahme im Zusammenhang 
mit der Vorabinformation zu den voraussichtlichen Kosten 
nach § 15 Abs. 1 Satz 5 ThürTG erfolgt.

(2) Öffentliche Leistungen nach § 1 Abs. 1 sind gebüh-
renfrei, wenn die antragstellende Person rechtzeitig und 
in geeigneter Form nachweist, dass sie im Zeitpunkt der 
Antragstellung
1. Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem Zweiten 

Buch Sozialgesetzbuch bezieht, 
2. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB XII) bezieht, 
3. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch erhält,

4. ein Einkommen hat, das den einfachen Regelsatz nach 
§ 28 SGB XII in Verbindung mit dem Regelbedarfs-
ermittlungsgesetz vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 2855) in der jeweils geltenden Fassung nicht über-
steigt, oder

5. eine Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz in der Fassung vom 7. Dezem-
ber 2010 (BGBl. I S. 1952, 2021 I S. 197) in der jeweils 
geltenden Fassung erhält,

und der Antrag unmittelbar sie selbst oder solche Perso-
nen betrifft, für die die antragstellende Person die elterliche 
Sorge oder die Stellung eines Vormunds innehat.

§ 3 
Höchstgebühr, Anträge

(1) Wird durch die Bearbeitung eines Antrags auf öffent-
liche Leistungen nach § 1 Abs. 1 ein gebührenpflichtiger 
Tatbestand des Verwaltungskostenverzeichnisses der An-
lage oder eine Mehrzahl von ihnen erfüllt, darf die Gebühr 
je Antrag insgesamt 500 Euro nicht übersteigen. 

(2) Mehrere Antragsgegenstände, die auch in einer An-
tragstellung zusammengefasst sein können, bilden meh-
rere Anträge, für die jeweils auch die Gebührenobergrenze 
des Absatzes 1 gilt. Ein Antragsgegenstand im Sinne des 
Satzes 1 bestimmt sich nach sachlichen Kriterien, insbe-
sondere nach dem betroffenen Thema, Sachverhalt, Vor-
gang oder Zeitraum.

§ 4 
Verwaltungskostenfreiheit

(1) Für öffentliche Leistungen nach § 1 Abs. 1 werden nach 
§ 15 Abs. 1 Satz 4 ThürTG keine Verwaltungskosten er-
hoben, wenn der Aufwand der Bearbeitung geringfügig 
ist. Geringfügig im Sinne des Satzes 1 ist der Aufwand, 
wenn die Bearbeitungszeit für die Gewährung des Infor-
mationszugangs einschließlich der erforderlichen Vorbe-
reitungsmaßnahmen 20 Minuten nicht übersteigt und keine 
Auslagen zu erheben sind. Bei schriftlich gewährtem Infor-
mationszugang werden für bis zu zehn Seiten bis DIN A4, 
schwarz-weiß keine Auslagen erhoben, sofern im Übrigen 
die Voraussetzungen des Satzes 2 vorliegen.

(2) Für Informationen, die ausschließlich elektronisch zu-
gänglich gemacht werden, insbesondere ohne sonstige 
Datenträger, werden unabhängig von der Art, dem For-
mat, der Farbe und der Anzahl keine Auslagen erhoben.

§ 5 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 12.08.2022

Der Minister für Inneres 
und Kommunales

Georg Maier 
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Anlage 
  (zu § 1 Abs. 1) 

 
Verwaltungskostenverzeichnis 
 

Nummer Gegenstand Bemessungsgrundlage Gebühr/Auslage  
 

in Euro 
1 2 3 4 

1 Gebühren   
1.1 Gewährung des Informationszugangs bei 

geringfügigem Aufwand nach § 4 Abs. 1 
Satz 2 oder Satz 3  verwaltungskostenfrei 

1.2 mündliche, schriftliche und elektronische 
Auskünfte einschließlich der erforderlichen 
Vorbereitungsmaßnahmen nach Zeitaufwand  

1.3 Einsichtnahme bei der öffentlichen Stelle 
einschließlich der erforderlichen Vorberei-
tungsmaßnahmen nach Zeitaufwand  

1.4 erforderliche Maßnahmen für die Herstel-
lung von Kopien oder Ausdrucken  nach Zeitaufwand  

1.5 Gewährung des Informationszugangs in 
sonstiger Weise einschließlich der erforder-
lichen Vorbereitungsmaßnahmen (zum Bei-
spiel durch Einsicht bei einer juristischen 
Person des Privatrechts im Sinne des § 9 
Abs. 2 Satz 1 ThürTG) nach Zeitaufwand  

1.6 Vorabinformation zu den voraussichtlichen 
Verwaltungskosten nach § 15 Abs. 1 Satz 5 
ThürTG  verwaltungskostenfrei 

1.7 vollumfängliche oder teilweise Ablehnung 
eines Antrags auf Gewährung des Informa-
tionszugangs   

1.7.1 wegen Nichtvorhandensein der amtlichen 
Information  verwaltungskostenfrei 

1.7.2 wegen Unzuständigkeit der öffentlichen 
Stelle  verwaltungskostenfrei 

1.7.3 bei geringfügigem Aufwand nach  
§ 4 Abs. 1 Satz 2 oder Satz 3, insbesondere 
bei formloser Ablehnung in elektronischer 
Form  verwaltungskostenfrei 

1.7.4 in anderen Fällen nach Zeitaufwand  
2 Auslagen   
2.1 Kopien oder Ausdrucke bei Gewährung des 

Informationszugangs in schriftlicher Form 
  

2.1.1 bis einschließlich DIN A4   
2.1.1.1 schwarz-weiß, soweit kein Fall der Nummer 

1.1 (§ 4 Abs. 1 Satz 3) vorliegt 
 
je Seite 0,10 

2.1.1.2 farbig je Seite 0,20 
2.1.2 DIN A3   
2.1.2.1 schwarz-weiß je Seite 0,20 
2.1.2.2 farbig je Seite 0,40 
2.1.3 größer als DIN A3 je Seite in voller Höhe 
2.2 Kopien oder Ausdrucke bei schriftlicher Re-

produktion von verfilmten Akten 
 
  

2.2.1 schwarz-weiß je Seite 0,25 
2.2.2 farbig je Seite in voller Höhe 
2.3 sonstige Datenträger, sofern nicht von den 

Nummern 2.1 und 2.2 erfasst, insbesondere 
Filmkopien in voller Höhe  

2.4 Aufwendungen für besondere Verpackun-
gen in voller Höhe  

2.5 Aufwendungen für besondere Beförderun-
gen in voller Höhe  
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Zweite Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Verordnung zur Regelung der Schiff- und Floßfahrt* 

Vom 27. Juli 2022

Aufgrund des § 36 des Thüringer Wassergesetzes vom 
28. Mai 2019 (GVBl. S.  74), geändert durch Artikel 17 
des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277), verord-
net das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Umwelt, Ener-
gie und Naturschutz:

Artikel 1

Die Thüringer Verordnung zur Regelung der Schiff- und 
Floßfahrt vom 12. Juni 2012 (GVBl. S. 230), zuletzt geän-
dert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 28. Mai 2019 (GVBl. 
S. 74) und durch Verordnung vom 15. April 2019 (GVBl. 
S. 151), wird wie folgt geändert:

1. In § 4 Abs. 2 wird nach dem Wort "zu" das Wort "zwölf" 
durch die Zahl "20" ersetzt.

2. Dem § 5 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

"Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2017/2397 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezem-
ber 2017 über die Anerkennung von Berufsqualifikati-
onen in der Binnenschifffahrt und zur Aufhebung der 
Richtlinien 91/672/EWG und 96/50/EG des Rates (ABl. 
L 345 vom 27.12.2017 , S. 53), geändert durch die De-
legierte Verordnung (EU) 2022/184 der Kommission 
vom 22. November 2021 (ABl. L 30 vom 11.2.2022, 
S. 3), ist entsprechend anzuwenden."

3. § 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Der Binnenschifffahrtsführerschein wird für folgen-
de Kategorien erteilt:
1. Kategorie A: Wasserfahrzeuge mit Antriebsmaschi-

ne, die für die Beförderung von nicht 
mehr als zwölf Personen zugelassen 
sind und die eine Länge von 20 Metern 
nicht überschreiten,

2. Kategorie B: Wasserfahrzeuge ohne Antriebsma-
schine."

4. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5 wird das Wort "und" durch ein Kom-
ma ersetzt.

b) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch das 
Wort "und" ersetzt.

c) Folgende Nummer 7 wird angefügt:

"7. für die Kategorie A nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. 
der Sportbootführerschein mit dem Geltungsbe-
reich Binnenschifffahrtsstraßen für Motorschif-
fe."

5. § 8 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Antragsteller haben Fahrzeiten von mindestens 
drei Monaten als Mitglied einer Decksmannschaft 
auf den Gewässern zu erbringen, auf denen sie 
künftig ein Wasserfahrzeug führen wollen."

b) In Satz 3 werden die Worte "entsprechend Satz 2" 
gestrichen.

c) Satz 5 wird aufgehoben.

6. § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Verweisung "Ersten Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Verordnung zur Rege-
lung der Schiff- und Floßfahrt" durch die Verweisung 
"Zweiten Verordnung zur Änderung der Thüringer 
Verordnung zur Regelung der Schiff- und Floßfahrt 
vom 27. Juli 2022 (GVBl. S. 394)" ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

"Bis zum Ablauf des in Satz 1 genannten Zeitpunkts 
erteilte Binnenschifffahrtsführerscheine der Kate-
gorie A für Wasserfahrzeuge mit Antriebsmaschine 
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1., die zur Beförderung 
von mehr als zwölf Personen berechtigen, werden 
nach Ablauf ihrer Befristung nicht verlängert."

7.  In § 12 werden die Worte "in männlicher und weiblicher 
Form" durch die Worte "für alle Geschlechter" ersetzt.

8. Die Anlage erhält folgende Fassung: 

* Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/2397 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezem-
ber 2017 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen in der Binnenschifffahrt und zur Aufhebung der Richtlinien 91/672/EWG und 
96/50/EG des Rates (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 53), geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/184 der Kommission 
vom 22. November 2021 (ABl. L 30 vom 11.2.2022, S. 3).
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7.  In § 12 werden die Worte „in männlicher und weiblicher Form“ durch die Worte „für alle Geschlechter“ ersetzt. 
 
8. Die Anlage erhält folgende Fassung:  
 

„Anlage 
(zu § 5 Abs. 1) 

 
Muster des Binnenschifffahrtsführerscheins Kategorie A 

(148 mm x 105 mm, Grundfarbe grün) 
 

Rückseite Vorderseite 
 

Weitere Eintragungen: 
 

Freistaat Thüringen 
 

 
 

Thüringer 
Binnenschifffahrts- 

führerschein 
 

Kategorie A 
 

Nr.:  
 

 
Innenseite links Innenseite rechts 

 
Die Inhaberin/der Inhaber dieses 
Binnenschifffahrtsführerscheins ist berechtigt, 
auf Gewässern in Thüringen Wasserfahrzeuge 
mit Antriebsmaschine, die für die Beförderung 
von nicht mehr als zwölf Personen zugelassen 
sind und die eine Länge von 20 Metern nicht 
überschreiten, zu führen. 
 

 
(Ausstellende Behörde) 

 
 

(Ort, Datum) 
 

Im Auftrag          
                                 (Dienstsiegel) 

 
....................... 

 
Name der Inhaberin/des Inhabers: 
 
Geburtsdatum: 
 
Wohnort, Straße und Hausnummer: 
 
 
 
 
 
 
(Lichtbild) 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... 
(eigenhändige Unterschrift) 
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Muster des Binnenschifffahrtsführerscheins Kategorie B 

(148 mm x 105 mm, Grundfarbe grün) 
 

Rückseite Vorderseite 
 

Weitere Eintragungen: 
 

Freistaat Thüringen 
 

 
 

Thüringer 
Binnenschifffahrts- 

führerschein 
 

Kategorie B 
 

Nr.:  
 

 
Innenseite links Innenseite rechts 

 
Die Inhaberin/der Inhaber dieses 
Binnenschifffahrtsführerscheins ist berechtigt, 
auf Gewässern in Thüringen Wasserfahrzeuge 
ohne Antriebsmaschine zu führen. 
 

 
(Ausstellende Behörde) 

 
 

(Ort, Datum) 
 

Im Auftrag          
                                 (Dienstsiegel) 

 
....................... 

 
Name der Inhaberin/des Inhabers: 
 
Geburtsdatum: 
 
Wohnort, Straße und Hausnummer: 
 
 
 
 
 
 
(Lichtbild) 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... 
(eigenhändige Unterschrift) 

 
Artikel 2 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 
Erfurt, den 27.07.2022 
 
Die Ministerin für Infrastruktur  
und Landwirtschaft 
 
S. Karawanskij 

∗) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/2397 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2017 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen in der Binnenschifffahrt und zur Aufhebung der 
Richtlinien 91/672/EWG und 96/50/EG des Rates (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 53), geändert durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2022/184 der Kommission vom 22. November 2021 (ABl. L 30 vom 11.2.2022, S. 3). 

                                                

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 27.07.2022

Die Ministerin für Infrastruktur 
und Landwirtschaft

S. Karawanskij
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Vierte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer eAkten-Verordnung Justiz 

Vom 5. September 2022

Aufgrund des § 298a Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozessordnung 
in der Fassung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 
2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959),
des § 14 Abs. 4 Satz 1 und 2 des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586 -2587-), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959), 
des § 55b Abs. 1 Satz 2 und 3 der Verwaltungsgerichtsord-
nung in der Fassung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 
2022 (BGBl. I S. 1325),
jeweils in Verbindung mit § 1 Satz 1 Nr. 21, 48 und 49 und 
Satz 2 der Thüringer Ermächtigungsübertragungsverord-
nung Justiz vom 2. Mai 2017 (GVBl. S. 143), geändert 
durch Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 65), ver-
ordnet das Ministerium für Migration, Justiz und Verbrau-
cherschutz:

Artikel 1

Die Anlage der Thüringer eAkten-Verordnung Justiz vom 
5. März 2021 (GVBl. S. 101), die zuletzt durch Verordnung 
vom 18. Mai 2022 (GVBl. S. 273) geändert worden ist, er-
hält folgende Fassung:

"Anlage
(zu § 1 Abs. 1)

Gerichte Verfahren Zeitpunkt der  
Einführung

I. ordentliche Gerichtsbarkeit

Landgericht Meiningen  - alle erstinstanzlichen Verfahren der Zivil-
kammern mit den Registerzeichen O und 
OH sowie alle diesen Kammern zuzuord-
nenden Verfahren des Allgemeinen Regis-
ters (AR) 16. Juni 2020

 - alle erstinstanzlichen Verfahren der Kam-
mern für Handelssachen mit dem Register-
zeichen HK O und HK OH sowie alle die-
sen Kammern zuzuordnenden Verfahren 
des Allgemeinen Registers (AR) 16. Juni 2020

Landgericht Gera  - alle erstinstanzlichen Verfahren der Zivil-
kammern mit den Registerzeichen O und 
OH sowie alle diesen Kammern zuzuord-
nenden Verfahren des Allgemeinen Regis-
ters (AR) 23. März 2021

 - alle erstinstanzlichen Verfahren der Kam-
mern für Handelssachen mit dem Register-
zeichen HK O und HK OH sowie alle die-
sen Kammern zuzuordnenden Verfahren 
des Allgemeinen Registers (AR) 23. März 2021
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Gerichte Verfahren Zeitpunkt der  
Einführung

Thüringer Oberlandesgericht  - alle erstinstanzlichen Verfahren der Zivil-
senate mit den Registerzeichen AR, EK, 
Kap und MK 28. September 2021

 - alle zweitinstanzlichen Verfahren der Zivil-
senate mit dem Registerzeichen U und W 
einschließlich der Verfahren über die Pro-
zesskostenhilfe sowie alle Verfahren in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit mit dem Registerzeichen W 28. September 2021

 - alle sonstigen Verfahren der Zivilsenate mit 
dem Registerzeichen VA 28. September 2021

Landgericht Mühlhausen  - alle erstinstanzlichen Verfahren der Zivil-
kammern mit den Registerzeichen O und 
OH sowie alle diesen Kammern zuzuord-
nenden Verfahren des Allgemeinen Regis-
ters (AR) 15. März 2022

 - alle erstinstanzlichen Verfahren der Kam-
mern für Handelssachen mit dem Register-
zeichen HK O und HK OH sowie alle die-
sen Kammern zuzuordnenden Verfahren 
des Allgemeinen Registers (AR) 15. März 2022

 - alle zweitinstanzlichen Verfahren der Zivil-
kammern mit den Registerzeichen S, SH 
und T sowie alle diesen Kammern zuzu-
ordnenden Verfahren des Allgemeinen Re-
gisters (AR) 15. März 2022

 - alle zweitinstanzlichen Verfahren der Kam-
mern für Handelssachen mit den Register-
zeichen HK T, HK S und HK SH sowie alle 
diesen Kammern zuzuordnenden Verfahren 
des Allgemeinen Registers (AR) 8. Juni 2022

Landgericht Erfurt  - alle erstinstanzlichen Verfahren der Zivil-
kammern mit den Registerzeichen O und 
OH sowie alle diesen Kammern zuzuord-
nenden Verfahren des Allgemeinen Regis-
ters (AR) 8. Juni 2022

 - alle erstinstanzlichen Verfahren der Kam-
mern für Handelssachen mit dem Register-
zeichen HK O und HK OH sowie alle die-
sen Kammern zuzuordnenden Verfahren 
des Allgemeinen Registers (AR) 8. Juni 2022

 - alle zweitinstanzlichen Verfahren der Zivil-
kammern mit den Registerzeichen S, SH 
und T sowie alle diesen Kammern zuzu-
ordnenden Verfahren des Allgemeinen Re-
gisters (AR) 8. Juni 2022

 - alle zweitinstanzlichen Verfahren der Kam-
mern für Handelssachen mit den Register-
zeichen HK T, HK S und HK SH sowie alle 
diesen Kammern zuzuordnenden Verfahren 
des Allgemeinen Registers (AR) 8. Juni 2022
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Gerichte Verfahren Zeitpunkt der  
Einführung

II. Verwaltungsgerichtsbarkeit

Verwaltungsgericht Weimar  - alle Verfahren 2. November 2021
Thüringer Oberverwaltungsgericht  - alle Verfahren 21. Juni 2022
Verwaltungsgericht Gera  - alle Verfahren 22. September 2022"

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 21. September 2022 in Kraft.

Erfurt, den 5. September 2022

Der Minister für Migration,
Justiz und Verbraucherschutz

Dirk Adams
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